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B7-0468/2012

Entschließung des Europäischen Parlaments zu den Wahlen in Georgien
(2012/2816(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Georgien vom 20. Mai 2010 zu der 
Notwendigkeit einer EU-Strategie für den Südkaukasus, vom 7. April 2011 zur 
Überprüfung der Europäischen Nachbarschaftspolitik – Östliche Dimension und vom 
17. November 2011 zu den Verhandlungen über das Assoziierungsabkommen EU-
Georgien,

– unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung der Hohen Vertreterin Catherine Ashton und 
von Kommissionsmitglied Štefan Füle zu den Ergebnissen der Parlamentswahlen in 
Georgien vom 2. Oktober 2012,

– unter Hinweis auf die Erklärung über die vorläufigen Erkenntnisse und 
Schlussfolgerungen der internationalen Wahlbeobachtungsmission für die 
Parlamentswahlen in Georgien vom 1. Oktober 2012, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates zu Georgien vom 15. Oktober 2012,

– unter Hinweis auf den ENP-Fortschrittsbericht zu Georgien vom 15. Mai 2012,

– unter Hinweis auf die am 7. Mai 2009 auf dem Gipfeltreffen zur Östlichen Partnerschaft 
in Prag abgegebene gemeinsame Erklärung,

– gestützt auf Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass sich die EU für ein stabiles und demokratisches Georgien einsetzt, 
das die Grundsätze der sozialen Marktwirtschaft, der Rechtsstaatlichkeit, der 
Menschenrechte und des Schutzes der Minderheiten achtet und die Grundrechte 
garantiert; in der Erwägung, dass die innenpolitische Stabilität Georgiens und seine 
Konzentration auf innere Reformen eine Voraussetzung für die weitere Entwicklung der 
Beziehungen zwischen der EU und Georgien darstellen;

B. in der Erwägung, dass die jüngsten Parlamentswahlen in Georgien vom 1. Oktober 2012 
frei und fair waren und international anerkannten Standards entsprachen; in der 
Erwägung, dass die allgemeine Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit sowie die 
allgemeine Freiheit der Meinungsäußerung respektiert wurden und dass das georgische 
Volk trotz eines sehr polarisierten Wahlkampfs seinen Willen frei äußern konnte;

C. in der Erwägung, dass die EU und Georgien im Rahmen der Östlichen Partnerschaft 
Fortschritte bei der Vertiefung und dem Ausbau der Beziehungen zwischen der EU und 
Georgien erzielt haben; in der Erwägung, dass die Verhandlungen über das 
Assoziierungsabkommen EU-Georgien – einschließlich einer weitreichenden und 
umfassenden Freihandelszone – sowie dessen Unterzeichnung für die europäische 
Perspektive Georgiens wichtig sind;
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D. in der Erwägung, dass die EU ihr Engagement und ihre uneingeschränkte Unterstützung 
für die territoriale Unversehrtheit und die Souveränität Georgiens sowie für eine friedliche 
Konfliktlösung in Georgien aufrechterhält;

1. betont, dass eines der Hauptziele der Außenpolitik der Union darin besteht, die 
Beziehungen zu Georgien auszuweiten und zu festigen;

2. begrüßt die Fortschritte in den Beziehungen zwischen der EU und Georgien und bekräftigt 
die Werte, Grundsätze und Verpflichtungen, zu denen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, 
die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, die Marktwirtschaft, nachhaltige 
Entwicklung sowie verantwortungsvolle Staatsführung gehören;

3. begrüßt die Tatsache, dass Georgien die ersten Wahlen, bei denen wirklich Wettbewerb 
herrschte, erfolgreich durchgeführt hat, wobei die Wahlen frei und fair waren, mit den 
Bestimmungen und Standards des Völkerrechts in Einklang standen, innerhalb eines 
verbesserten Rechtsrahmens stattfanden und insgesamt professionell und transparent 
abgewickelt wurden; betont, dass diese Wahlen ein wichtiger Schritt im Hinblick auf die 
demokratische Entwicklung Georgiens und für die politische Zukunft des Landes waren; 
dankt dem Staatspräsidenten und der Regierung, die gemeinsam diese Entwicklung 
ermöglicht haben;

4. fordert alle politischen Parteien auf, den in den Wahlergebnissen zum Ausdruck 
gekommenen Wählerwillen zu respektieren, in der Zeit nach den Wahlen ein freies und 
friedliches Umfeld zu wahren sowie den rechtlichen Rahmen und die Rechtsstaatlichkeit 
zu achten;

5. begrüßt die Erklärung von Präsident Saakaschwili, dass er die Niederlage seiner Partei bei 
den Wahlen anerkennt, und betont, dass diese Erklärung in einer so frühen Phase nach den 
Wahlen ein positives Signal im Hinblick auf die Demokratie in Georgien ist;

6. fordert alle politischen Kräfte zur Zurückhaltung auf und vertraut auf eine konstruktive 
Zusammenarbeit zwischen der exekutiven und legislativen Gewalt in Georgien während 
der wahrscheinlich bevorstehenden Zeit der Kohabitation; verurteilt die Tatsache, dass der 
Vorsitzende der Partei „Georgischer Traum“, Bidsina Iwanischwili, Präsident Micheil 
Saakaschwili zum Rücktritt und zur Organisierung vorgezogener Präsidentschaftswahlen 
aufgefordert hat, was einen direkten Angriff auf die Demokratie in Georgien darstellt; 
fordert die Achtung der Verfassung, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in 
Georgien;

7. fordert die neue Regierung und die Opposition auf, ihren Verantwortlichkeiten gerecht zu 
werden und zusammenzuarbeiten, sich auf die weitere demokratische Entwicklung des 
Landes zu konzentrieren und sich auch weiterhin umfassend für die Förderung der 
Demokratie und einer verantwortungsvollen Staatsführung zu engagieren;

8. erwartet, dass die neue Mehrheit die Zusammenarbeit mit EU und NATO fortsetzen wird, 
und hofft, dass die engen Beziehungen zwischen der EU und Georgien aufrechterhalten 
werden;

9. fordert nachdrücklich, dass die neue Regierung die Korruptionsbekämpfung und die von 
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der bisherigen Regierung bereits in Gang gesetzten politischen Reformen fortsetzt;

10. fordert die Vizepräsidentin/Hohe Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik 
auf, sich noch stärker darum zu bemühen, Russland zur Einhaltung des Sechs-Punkte-
Plans von Präsident Sarkozy betreffend die Stabilisierung und Beilegung des Konflikts in 
Georgien zu bewegen;

11. betont, dass die neue Regierung das konstruktive Engagement Georgiens bei den 
internationalen Gesprächen in Genf aufrechterhalten und ausweiten sollte;

12. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Vizepräsidentin/Hohen Vertreterin 
der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, dem Rat, der Kommission, den Regierungen 
und Parlamenten der Mitgliedstaaten, dem Staatspräsidenten, der Regierung und dem 
Parlament von Georgien, dem Generalsekretär der NATO sowie der OSZE zu übermitteln.


